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Anfragetext:
1. Wie viele Personen haben in Hagen seit 2016 eine sogenannte Ausbildungsduldung    
    erhalten?

2. Wie viele Anträge auf Erteilung einer Ausbildungsduldung wurden seit 2016 von der   
    Ausländerbehörde abgelehnt, und mit welcher Begründung wurden diese abgelehnt?

3. Bei wie vielen Personen, die eine sogenannte EQ (Einsteigerqualifizierung) besuchen 
    und Aussicht auf eine daran anschließende Berufsausbildung haben, wurde eine 
    Ausbildungsduldung ausgestellt?

 Kurzfassung

entfällt

Begründung

siehe Anlage
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

sind nicht betroffen
X sind ggf betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:

siehe Anlage      



   
 

                                                                                     

          
    IM RAT DER STADT HAGEN 

An die Vorsitzende  

des Sozialausschusses  

Frau Ramona Timm-Bergs 

 

- Im Hause –  

 16.04.2018 

 

Anfrage gemäß § 5 (1) GeschO an den Sozialausschuss vom 25.04.2018 

 

Sehr geehrte Frau Timm-Bergs, 

nehmen Sie bitte folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Sozialausschusses 

am 25.04.2018 

 

Ausbildungsduldung in Hagen 

 

Am 6. August 2016 ist das Integrationsgesetz des Bundes in Kraft getreten. Mit diesem 

Gesetz wurde unter anderem ein Anspruch auf Duldung für die Dauer einer Berufsausbildung 

ins Aufenthaltsgesetz aufgenommen. Durch die neue Regelung und die Definition eines 

Duldungsanspruchs sollte für Geduldete und Ausbildungsbetriebe Rechtssicherheit hinsichtlich 

des Verbleibs in Deutschland geschaffen werden. Für Geduldete bedeutet die Regelung, dass 

sie während einer Ausbildung nicht mehr abgeschoben werden dürfen.  

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um schriftliche Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wie viele Personen haben in Hagen seit 2016 eine sogenannte Ausbildungsduldung 

erhalten? 

 

2. Wie viele Anträge auf Erteilung einer Ausbildungsduldung wurden seit 2016 von der 

Ausländerbehörde abgelehnt, und mit welcher Begründung wurden diese abgelehnt?  

 

3. Bei wie vielen Personen, die eine sogenannte EQ (Einstiegsqualifizierung) besuchen und 

Aussicht auf eine daran anschließende Berufsausbildung haben, wurde eine 

Ausbildungsduldung ausgestellt? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

        f.d.R. 

Ruth Sauerwein      Hubertus Wolzenburg 

Ausschussmitglied      Fraktionsgeschäftsführer 
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